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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an meinen Amtsvorgänger gerichtete schriftliche parlamentarische 

Anfrage Nr. 9246/J der Abgeordneten Rosa Ecker, MBA und weiterer Abgeordneter 

betreffend Aktualisierung bzw. Anpassung des Rehabilitationsplanes für den Bereich der 

Kinder- und Jugendrehabilitation wie folgt: 

Ich schicke voraus, dass sich die gegenständliche parlamentarische Anfrage ausschließlich 

auf Fragen des Vollzugs durch den Dachverband der Sozialversicherungsträger bezieht. 

Ungeachtet der Tatsache, dass dieser an sich nicht Gegenstand des Interpellationsrechts 

nach Art. 52 B VG ist, habe ich in vorliegender Angelegenheit eine Stellungnahme des 

Dachverbands eingeholt. Diese Stellungnahme habe ich der Beantwortung zu Grunde 

gelegt. 

Frage 1: 

 Wie ist der aktuelle Stand der Dinge bezüglich der Aktualisierung bzw. Anpassung 

des Rehabilitationsplans für den Bereich der Kinder- und Jugendrehabilitation?  

Gemäß § 30b Abs. 1 Z 7 ASVG obliegt die Beschlussfassung eines Rehabilitationsplans für 

die Sozialversicherungsträger dem Dachverband der Sozialversicherungsträger. 
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Dieser teilte diesbezüglich mit, dass eine Aktualisierung des Rehabilitationsplans bislang 

noch nicht stattgefunden hat. Von den fünf Einrichtungen, die derzeit in Betrieb stehen, 

haben zwei den Betrieb erst im Jahr 2019 aufgenommen, zwei im Jahr 2018. Für die noch 

nicht in Betrieb stehende sechste Einrichtung ist der Spatenstich erst im Jahr 2021 erfolgt. 

Da der Betrieb somit zu unterschiedlichen Zeitpunkten bzw. teilweise auch noch gar nicht 

angelaufen ist, liegen derzeit keine aussagekräftigen Daten vor, welche für ein umfassendes 

und aussagekräftiges Gesamtbild nötig wären. Erschwerend kommt die Tatsache hinzu, 

dass die pandemische Ausnahmesituation mit zeitlich offenem Ende keine repräsentativen 

Daten erwarten lässt. Daher hat der Dachverband vorerst die Aktualisierung des 

Rehabilitationsplans ausgesetzt. 

Frage 2: 

 Wurden diesbezüglich bisher Informationen veröffentlicht? 

a) Wenn nein, warum nicht? 

b) Wenn ja, wo wurden diese publiziert? 

Nach Auskunft des Dachverbands liegen derzeit noch keine konkreten Informationen 

vor, weshalb sich die Frage nach einer Veröffentlichung derselben bis dato noch nicht 

stellte.  

Frage 3: 

 Wann kann mit der Publikation des neuen Rehabilitationsplans für den Bereich 

der Kinder- und Jugendrehabilitation gerechnet werden? 

Vor dem Hintergrund der pandemischen Ausnahmesituation kann der Dachverband ein 

konkretes Datum aus heutiger Sicht nicht seriös prognostizieren.  

Frage 4: 

 Wie ist der aktuelle Stand der Dinge bezüglich der Aktualisierung des Kapitels der 

Kinder- und Jugendrehabilitation im neuesten Rehabilitationsplans? 

Diesbezüglich verweise ich auf meine Ausführungen zu der Frage 1.  
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Frage 5: 

 Wurden diesbezüglich bisher Informationen veröffentlicht?  

a) Wenn nein, warum nicht?  

b) Wenn ja, wo wurden diese publiziert? 

Diesbezüglich verweise ich auf meine Ausführungen zu der Frage 2.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Johannes Rauch 
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